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Artikel III-220 (ex-Artikel 32)

(1) Die Union kann Übereinkünfte mit einem oder mehreren Drittstaaten oder einer oder
mehreren internationalen Organisationen schließen, sofern dies in der Verfassung vorgesehen ist
oder wenn der Abschluss einer Übereinkunft zur Verwirklichung eines der Ziele der Union
erforderlich ist, in einem Rechtsakt der Union vorgesehen ist oder einen internen Rechtsakt der
Union berührt beeinträchtigt.

(2) Die von der Union geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union und die
Mitgliedstaaten.

Explanation (if any) :

Sprachliche Präzisierung entspricht der Rechtsprechung des EuGH.


